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Ablauf der Veranstaltung

1. Information BNO

a) Information zum Stand des Verfahrens

b) Information zu den Änderungen der BNO

c) Information zur öffentlichen Auflage

d) Fragerunde zu den Änderungen der BNO

2. Information zur «Kinderstation», Vorhaben Kanton
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1. a) Verfahrensübersicht
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1. b) Änderungen der BNO

▪Aufhebung Masterplan Ortskern

▪Verzicht auf Fachgremium

▪ Zielsetzungen Gebiet «Neumattweg»

▪Gestaltungsplanpflicht «Areal Heinrich Meyer»

▪Weitere Änderungen
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Aufhebung Masterplan Ortskern (I)

• Der Masterplan Ortskern war eine Planungsgrundlage für die 

Umsetzung in der BNO (z.B. Entwicklungsgebiete).

• Der Masterplan Ortskern entfaltet keine 

Grundeigentümerverbindlichkeit.

• Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten wird auf die 

Verankerung in der BNO verzichtet.

• Der Masterplan Ortskern wird zurückgestuft: keine 

Behördenverbindlichkeit, lediglich Planungsgrundlage.
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Aufhebung Masterplan Ortskern (II)

Änderungen BNO:

• § 8 (Masterplan Ortskern) wird gestrichen

• Sämtliche Verweise auf den Masterplan Ortskern werden 

gestrichen
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Verzicht auf Fachgremium (I)

• Mit dem Fachgremium wurde beabsichtigt, eine einheitliche 

Beurteilung von ortsbaulich wichtigen Planungen 

sicherzustellen.

• Eine solche Beurteilung kann auch anderweitig sichergestellt 

werden. Der Gemeinderat soll aber weiterhin die Möglichkeit 

haben, ein Fachgutachten einzuholen oder ein Fachgremium 

einzusetzen.

12.03.2025 7



Verzicht auf Fachgremium (II)

Anpassungen BNO:

• § 49 (Fachgremium und Fachgutachten) wird angepasst

• Sämtliche Verweise auf das Fachgremium werden gestrichen 

bzw. als Möglichkeit formuliert 
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Zielsetzungen Gebiet Neumattweg (I)

• Die Zielsetzungen des Gebiets Neumattweg stützen sich auf die 

Erkenntnisse aus dem Masterplan Ortskern.

• Der Detaillierungsgrad der Ziele ist aufgrund der Aufhebung des 

Masterplans nicht mehr stufengerecht. Es sollen nur noch die 

Hauptziele beibehalten werden.

12.03.2025 9



Zielsetzungen Gebiet Neumattweg (II)

Anpassungen BNO: 

• § 5 (Entwicklungsgebiet «Neumattweg») enthält nur noch folgende 

Zielsetzungen:

• Die Haupterschliessung erfolgt ab dem Neumattweg.

• Grundstückzufahrten werden möglichst zusammengefasst, so dass für 

mindestens zwei Nachbarparzellen gemeinsame Parkierungsanlagen erstellt 

werden können.

• Auf die Erwähnung einer untergeordneten Zufahrt für den Huebweg, 

auf die Festlegung einer Durchfahrtsbeschränkung auf dem 

Neumattweg und einer öffentlichen Durchwegung wird verzichtet.
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Gestaltungsplanpflicht Areal Heinrich Meyer (I)

• Mit einer bedingten Gestaltungsplanpflicht sollte die 

Arealentwicklung beschleunigt werden, da die 

Qualitätssicherung auch mittels eines Wettbewerbs 

sichergestellt werden kann.

• Aufgrund der Bedeutung des Areals soll nun für das Areal eine 

zwingende Gestaltungsplanpflicht eingeführt werden.
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Gestaltungsplanpflicht Areal Heinrich Meyer (II)

Anpassung BNO:

• § 6 (Entwicklungsgebiet «Areal Heinrich Meyer»):

• Abs. 2 (zusätzliches Ziel): Der Übergang vom bestehenden 

Siedlungsrand am Ausserdorfweg zur neuen Überbauung wird 

quartierverträglich gestaltet. Dabei ist auf eine angemessene 

Durchlässigkeit zu achten.

• Abs. 3 (Verzicht auf Gestaltungsplan) wird gestrichen

• Abs. 3 neu: Richtprojekt mit qualitätssicherndem Verfahren als 

Grundlage für Gestaltungsplan

• Abs. 4 neu: Zusätzliches Geschoss nicht zulässig
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Weitere Änderungen (I)

• § 11 (Zonentabelle): 

• Umbenennung Dorfzone 2 → Dorfzone

• Umbenennung Dorfzone 3 → Zone «Heinrich Meyer»

• Einfügung einer Legende
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Weitere Änderungen (II)

• § 12 (Dorfkernzone): diverse Präzisierungen

• Abs. 9: Präzisierung für nach kantonalem Recht bewilligungsfreie 

Massnahmen: Zustimmung Gemeinderat erforderlich

• Abs. 12: Umgebungsplan: nur bei bewilligungspflichtigen Bauvorhaben
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Weitere Änderungen (III)

• § 13 (Dorfzone): diverse Präzisierungen

• Abs. 3 gestrichen: Massnahmen, welche gemäss kantonalem Recht 

bewilligungsfrei sind, bedürfen keiner Zustimmung des Gemeinderates

• Abs. 6: Umgebungsplan: nur bei bewilligungspflichtigen Bauvorhaben

• Abs. 7: Satteldächer «in der Regel»
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Weitere Änderungen (IV)

• § 14 (Zone Heinrich Meyer): diverse Präzisierungen

• Abs. 10 (Freihaltebereich): Abweichungen im Rahmen des 

Gestaltungsplans bei besserem Ergebnis zulässig
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Weitere Änderungen (V)

• § 44 (Dachgestaltung): Präzisierung

• Symmetrische Neigung bei Satteldächern in den Dorfzonen gilt «in der 

Regel». Die Bestimmung wird entschärft, da es zahlreiche bestehende 

Gebäude ohne symmetrische Neigung gibt.
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Weitere Änderungen (VI)

• § 44a (Solaranlagen): neue Bestimmung

• Abs. 1: Die Bewilligungs- und Meldepflicht von Solaranlagen richtet 

sich nach der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung. 

• Abs. 2: Als Hilfestellung zur Planung und Beurteilung der Solaranlagen 

stellt der Gemeinderat ein Merkblatt zur Verfügung. 
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Weitere Änderungen (VII)

• § 47 (Lichtemissionen): gelöscht

• Keine Notwendigkeit, diese Bestimmung in der BNO zu regeln
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1. c) Information zur öffentlichen Auflage

• Bezug der Unterlagen auf www.ruefenach.ch (Rubrik "Infos / 

Publikationen") ab 17.03.2025

• Auflage in Papierform auf der Gemeindekanzlei vom 17.03.2025 bis 

17.04.2025

• Einwendungen (Antrag und Begründung) nur gegen die Änderungen 

schriftlich innert der Auflagefrist z.H. des Gemeinderates

• Über die Einwendungen entscheidet der Gemeinderat

• Beschwerdemöglichkeit nach Publikation des 

Gemeindeversammlungsbeschlusses
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Verbindliche Planungsunterlagen
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Bauzonenplan: 

nur Benennung Zonen geändert BNO: Änderungen in roter Schrift



Orientierende Unterlagen

• Planungsbericht nach Art. 47 RPV: Änderungen in roter Schrift

• Abschliessender Vorprüfungsbericht: Ergänzung vom 21.01.2025

Die Unterlagen der ersten öffentlichen Auflage (01.12.2023 - 08.01.2024) 

bleiben zur Orientierung ebenfalls öffentlich einsehbar, sind aber 

nicht Bestandteil der zweiten öffentlichen Auflage.
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1. d) Fragerunde zu den Änderungen der BNO
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